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YCL - Liegeplatzvergabe mittels Warteliste 

 
 
1. Die Vergabe von neuen Liegeplätzen erfolgt ausschliesslich durch die Hafenkommision über das 

nachstehend beschriebene Verfahren der Warteliste. 
 

2. Alle Anträge auf Aufnahme in die Warteliste müssen bis zum 31. Oktober des jeweiligen Jahres beim YCL 
eingegangen sein.  

 
3. Die Eingaben sind jährlich zu erneuern. 

  
4.   Vergabe des Liegeplatzes erfolgt für 3 Jahre auf Widerruf.  
      In dieser Zeit wird durch die Hafenkommision festgestellt, ob der Liegeplatz-Inhaber die mittels des      
      Antrages dokumentierte Bereitschaft zur Mitarbeit im YCL auch nach Vergabe erfüllt. Erinnert ist hier an  

      unsere Vereinsatzung § 5 , 1b , welche jedes Mitglied zur aktiven Mitarbeit im Verein verpflichtet. 
 
5. Entscheidend für die Liegeplatzvergabe ist bei Vorhandensein eines der Bootsgrösse entsprechenden 

Liege-Platzes die in der Warteliste erreichte Position 
 
6. Die Position in der Warteliste ergibt sich aus der Summe der in der Bewertungsstabelle erreichten Punkte, 

welche jährlich neu errechnet werden. Eine hohe Punktzahl ergibt eine hohe Position. 
 

 

Bewertungstabelle für die Warteliste 
 

1. Mitgliedsjahre des Antragstellers beim YCL 
Punkte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Jahre 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 

 

2. Mitgliedsjahre Partner + Kinder/Jugendliche , wird je Person hinzu addiert.  
Punkte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Jahre 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 

 

3. Wartelistenjahre  
Punkte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Jahre 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

4.Bootsbreite ausgehend von 3,00 m  (Abweichung nach oben) 
Punkte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Abwei-
chung 

Keine  5 cm 
 

10 cm  15 cm 20 cm  25 cm 30 cm 40 cm 50 cm > 50 cm 

 

5. Einsatz im aktuellen Jahr, wird über die Jahre seit Antragstellung addiert 
Punkte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Einsatz ab 57 
Std 

52-56 
Std. 

47-51 
Std. 

42-46 
Std. 

37-41 
Std.  

32-36 
Std. 

27-31 
Std- 

22-26 
Std. 

17-21 
Std. 

16 
Pflicht- 
stunden 

 

6. Teilnahme an Regatten,  wird über die Jahre seit Antragstellung addiert 
Punkte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Regatta  Mehr als 
10 

Regatta 
je 

Saison 
  

9 
Regatta 

je 
Saison 

8 
Regatta 

je 
Saison 

7 
Regatta 

je 
Saison 

6 
Regatta 

je 
Saison 

5 
Regatta 

je 
Saison 

4 
Regatta 

je 
Saison 

3 
Regatta 

je 
Saison 

2 
Regatte

n je 
Saison 

1 
Regatta 

je 
Saison 

 
Zu Punkt 5 und 6: 
Für den geleisteten Einsatz im Club oder die Teilnahme an Regatten gilt die Bringschuld. 
Die Daten sind jährlich bis spätestens 31.10. an das Sekretariat mit dem entsprechenden Formular zu 
melden.  


